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1rc liebes mts latt 
der Kirchenprovinz Potntnern 

Nr. 12 Stettin, den 4. Dezember 1943. 75. Jahrgang.

Inh alt: Nachruf. (Nr. 72.) Bestellung des Kirchlichen Amtsblattes für 1944 bzw. für
l 

die Zeit vorn 
1. Januar bis 31. März 1944. (Nr. 73.) Abführung der dritten Rate der gesamt- und provinzial
kirehlichen Umlage für das Rechnungsjahr 194:3. - (Nr. 74.) Einschreibebricfacndungen. ··- (Nr. 75.) 
Zustellungen c'nrch die Post. -- Personal- und andere Nachrichten. Stellenvermittlung. 
(Nr. 76.) Famiüenforsc hungen. 

In treuem Einsatz für Führer, Volk und Reich fiel im Kampf fü:r das Vater
land an der Ostfront 

am 3. September 1943: 
Vikar 

Siegfried Lott 
Wachtmeister in einem Art.-Regt. 

,,Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat, 
und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen." (1. Joh. 3. 16.) 

Stettin: den 17. November 1943. 

Evangelisches · Konsistorium der Provinz Pommern„ 

D. Wa h n.

Evangelisches Konsistorium der Provinz Pommern. St e t t i n, den 22. November 194;:;, 
(Nr. 72.) Bestellung des Kirchlichen Amtsblatt es für 1944 bzw. für die Zeit vom 1. ,Jam1a:r bis 

31.. März 1944. 
Die Herren Geistlichen veranlassen wir, das Kirchliche Amtsblatt für das Kalender

jahr 1944 rechtzeitig zu bestellen, Die Bestellung hat auch im neuen Jahre vierteljährlich 
zu erfolgen. Als Bezugspreis für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1944 haben wir im Ein
verständnis mit unserer hiesigen Finanzabteilung wieder 4,50 RM. (Vier �0/ioo Reichsmark) fest
gesetzt. Die Einziehung des Zeitungsgeldes kann wie bisher durch den bestellenden Briefträger 
erfolgen. Von dieser Einrichtung, die die Bestellung erleichtert, wollen die Geistlichen Ge
bralfch machen. Die von den Postämtern ausgefertigten Quittungen über die von' ihnen er
hobenen Zeitungsgelder sind rechtsgültig. Falls die Zeitungspreisliste der zuständigen Post-
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anstalten den Bezugspreis noch nicht enthalten sollten, wollen die Bezieher auf diesen aus
drücklich aufmerksam machen. Auf einzelne Monate kann das Blatt bei den Postanstalten,nicht 
bestellt, sondern nur unmittelbar VOJ;J. dem V�rlag (Büro des Evangelischen Konsistoriums der 
Provinz Pommern in Stettin, Elisabethstr. 9) bezogen werden. Dadurch erwachsen dem Be
steller besondere Kosten und dem Büro erhebliche Mühewaltungen. Diese können vermieden 

·· werden, wenn der Bezieher das Blatt rechtzeitig und auf ein Vierteljahr bestellt. Gegen die
Übernahme der Kosten auf die Kirchenkasse bestehen seitens unserer Finanzabteilung keine
Bedenken.

Tgb. II Nr. 178. 

Finanzabteilung beim 
Evangelischen Konsistorium der Provinz Pommern. Stetti n, den 18. November 1943. 

(Nr .. 73.) .f\bfüh:rung der dritten Rate der gesqmt- und provinzialkirchlichen Umlagen für das 
Rechnungsjahr 194:.t 

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vorn 21. 6. 1943 - Tgb. IV Nr. 3330 ..,_ Kirchl. 
Amtsblatt) 1943 S. 60 ff. - ersuchen wir die Gemeindekirchenräte, die dritte Rate der gesamt
und provinzialkirchlichen Umlagen für 1943 bis zum 

1 5. D e z e m b e :r 1 9 4 3 

an das zuständige Umlagekonto des Kirchenkreises bei der Provinzialbank Pommern bzw. bei 
der Zweiganstalt in Schneidemühl abzuführen. 

Soweit von uns ·genehmigt ist, daß von den Umlagebeauftragten auch die kreiskirchliche 
Umlage mit eingezogen wird, ist auch ein Viertel der kreiskirchlichen Umlage auf das Um
lagekonto einzuzahlen. 

Bei dieser Gelegenheit weisen wir ausdrücklich nochmals darauf hin, daß die Aufbrin
gung der Umlagen für die Kirchengemeinden e ine gesetzliche Verpflichtung darsteJlt und den 
Vorrang vor allen nicht zwangsläufigen Ausgaben hat. Wir machen es daher den Herren Vor
sitzenden zur besonderen Pflicht, dafür Sorge zu tragen, daß die Abführung der Rücksti=i.ndE: in 
kürzester Zeit und die Zahlung der dritten Ra te fristgemäß erfolgt. 

Tgb. IV Nr. 3563. 

Evangelisches Konsistorium der Provinz Pommern. S t ettin, den 1. Novem1;)er 1943: 

(Nr. 74.) Einsch:reihcbriefsendungen. 

Der Reichsminister für die kirch
lichen Angelegenheiten. 

Berlin W 8, den 29. September 1943. 
Leipziger Straße 3. 

I 2057/43 II. 
·, ' 

' 

Betr.: Einschreibebriefsendungen. 

Die Zahl der bei der Deutschen Reichspost eingelieferten Einschreibebriefsendungen hat 
sich in letzter Zeit überaus stark vermehrt,· so daß die hierfür aufzuwendende Arbeitsleistung 
der Postämter und Bahnposten übermäßig gestiegen und die Sonderbehandlung der Ein
schreibesendungen stark gefährdet ist. Bei der Beobachtung dieses Verkehrs hat sich ergeben, 
daß bei den Postdienststellen vielfach unwichtige Schreiben als Einschreibebriefe eingehen 
und daß Drucksachen, Formblätter usw. unter „Einschreiben" versandt werden, ohne daß der 
Wert des Inhalts dies rechtfertigt. 

Mit Rücksicht auf die durch den Krieg bedingte äußerst schwierige Personallage der 
Deutschen Reichspost bitte ich daher, alle Stellen des dortigen Bereichs anzuweisen, die Ver-
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sendung von Einschreibebriefsendungen nach Möglichkeit einzuschränken und nur wirklich 
wichtige Sendungen unter „Einschreiben" zu versenden. 

Im Auftrag: 
gez. Theegarten. 

An die Deutsche Evangelische Kirche. · Kirchenkanzlei - Charlottenburg. 

Vorstehenden Erlaß geben wir hiermit den Kirchengemeinden zur genauesten Nachr 
achtung bekannt. 

Tgb. IV Nr. 3541. 

. Evangelisches Konsisto1·ium der Provinz Pommern. S t e t t i n ,  den 1. November 1943. 

(Nr. 75.) Zustellungen durch die Post. 

(RdErl. d. RMdI. vom 31. 8. 1943 - I 4332/43 7050 -.. ) 
, Durch die VO. über Postzustellung in der öffentlichen Verwaltung -- Postzustellungs

VO. - vom 4. 8. 1943 (RGBL I S. 527) ist im Anschluß an § 5 der Kriegsmaßnahmen-VO. 
vom 12. 5. 1943 (RGBl. I S. 290) mit \Virkung für die gesamte öffentliche Verwaltung be
stimmt worden, daß Zustellungen durch die PZ,st in der Weise bewirkt werden können, daß 
das zu übergebende Schriftstück unter der Anschrift des Empfängers zur Post gegeben wird 
und daß es einer Beurkundung durch den Postbediensteten nicht bedarf. Die Zustellung 
wenn die Vvohnung des Empfängers im Bereich des Ortzustellverkehrs liegt, am zweiten, irn 
übrigen am vierten Werktage nach der Aufgabe zur Post 01s bewirkt, sofern nicht nach den 
Umständen anzunehmen ist, daß die Sendung nicht oder erst einem späteren Zeitpunkt dem. 
Empfänger zugegangen ist. Durch die Postzustellungs-VO. sind alle entgegenstehendenRechts
und Verwaltungsvorschriften aufgehoben worden. Zu ihrer Ausführung bestimme ich auf 
Grund von § 5 im Einvernehmen mit allen übrigen Obersten Reichsbehörden mit Wirkung für 
die. gesamte öffentliche Verwaltung: 

1. Sendungen mit Zustellungsurkunde dürfen nicht mehr zur Post gegeben werden. Soll
durch die Post zugestellt werden, so ist nach der Postzustellungs-VO. zu ;verfahren. 

2. DaS; zu übergebende Schriftstück ist in der Regel als gewöhnliche Sendung zur Post
zu geben. Sie ist als Einschreibsendung - ausnahmsweise gegen Rückschein - aufzugeben, 
wenn die an die Zustellung geknüpften Folgen besonders schwerwiegend sind ,oder wenn der 
Wert der Sendung es im Einzelfall erforderlich erscheinen Hißt. Im Hinblick auf die durch den 
Krieg bedingt� schwierige Personallage der Deutschen Reichspost ist aber von der .Form des 
Einschreibens gegen Rückschein nur dann Gebrauch zu machen, wenn besondere Gründe da-· 
für vorliegen, oder wenn die Sendung nach den bestehenden Verwaltungsvorschrirten ohne
hin in dieser Form aufzugeben sein würde. Nähere Bestimmung darüber bleibt vorbehalten. 

3. Die Übergabe der zuzustellenden Sendung an die Post erfolgt durch Einwerfen in
einen Postbriefkasten oder Ablieferung bPi der' Postanstalt. Bei Einwurf in einen Straßen-· 
briefkasten gilt der Tag der nächsten Leerung qls Tag der Aufgabe zur Post. 

4. Die Geschäftsstelle hat auf der bei den Akten VGrbleibenden Urschrift des zuzustel
lenden_ Schriftstückes zu vermerken: ,,An (Anschrift des Empfängers) zur. Post am ..... " 
Der Vermerk ist von dem ausführenden Beamten der Geschäftsstelle mit seinern Namens
zeichen zu versehen. 

5. Wird die Sendung eingeschrieben zur Post gegeben, so genügt als Nachweis der Auf
gabe der Posteinlieferungsschein. Auf den Posteinlieferungs- und Rückscheinen über Ein
schreibsendungen ist die Geschäftsnummer des zuzustellenden Schriftstückes zu vermerken. 

6. Liegt der Ort der Postzustellui:ig in einem Gebiet, in dem in größeren Maße kriegs
bedingte Bevölkerungsverschiebungen eingetreten sind, so ist bei der Annahme, daß die Sen
dung dem Empfänger zugegangen ist, mit der durch die ·besonderen Umstände gebotenen Vor
sicht zu verfahren. 
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7. Zustellungen an Angehörige der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes und der Orga
nisation Todt, bei denen als Anschrift eine Feldpostnummer in Betracht kommt, sind in kei
nem Falle nach § 1 Abs. 1 der Postzustellungs-VO. zuzustellen (Vergl. § 1 Abs. 2). 

8. Zustellungen, die die Behörde oder Verwaltungsstelle durch eigene Dienstkräfte vor-
nimmt, sind nach wie vor zu beurkunden. 

An die nachgeordneten Behörden. FMBl. 1943 S. 192. 

Tgb. IV Nr. 3537. 

Personal- und andere Nachrichten 

1. Ge s t o r b e n:

Pastor i. R. Georg K o r t  h, früher Pfarrer in Cammin St. Nicölai, am 5. 7. 1943 im 
Alter von 80 Jahren 3 Monaten. 
Pastor i. R. Johannes R i n d f l e i s c h , früher Pfarrer in Hindenburg, Kirchenkreis 
Naugard, am 12. September 1943 im Alter von 81 Jahren 2 Monaten. 
Pastor i. R. Adolph Ger l a c h, früher Pfarrer in Kunow v. Bahn, Kirchenkreis Pyritz, 
am 27. 9. 1943 im Alter von 83 Jahren 1 Mom?J. 
Pastor i. R. Otto K l a t t , früher 2. Pfarrer in Daber, Kirchenkreis Dabcr; am 17. 10, 
1943 im Alter von föl Jahren 6 Monaten. 
Pastor t R. Paul K r  ü g e r  , früher Pfarrer in Balster, Kirchenkreis Dramburg, am 
19. 10. 1943 irn Alter von 80 J ahrE:·n 1 Monat.

2. A u s z e i c h n u n g e n :

Es wurden verliehen-: 

Dem Leutnant Dietrich B a k e ,  Pfarrer in Nehringen, Kirchenkreis Loitz, das Eiserne 
Kreuz I. Klass(,; 
dem Leutnant W e d d e, Pfarrer in Treblin, Kirchenkreis Bütmv, das Eiserne Kreuz 
l. Klasse;
dem Unteroffizier S c  h 1 a g o w s k y, Pfarrer in Benz, Kirchenkreis Usedom, das Eiserne
Kreuz II. Klasse;
dem Leutnant Gu mpe r t, Pfarrer in Rummelsburg, Kirchenkreis Rummelsburg, das
Eiserne Kreuz II. Klasse;
dem Pfarramtskandidaten Oberleutnant A n  d r e e , das Eiserne Kreuz II. Klasse und
das Verwundetenabzeichen in Schvvarz;
dem Hauptmann K o c h, Pfarrer in Weitenhagen, Kirchenkreis Stolp-Stadt, die Spange
zum Eisernen Kreuz II. Klasse;
dem Oberleutnant M e i s w i nke 1, Pfarrer in Mürkisch-Friedland, Kirchenkr•eis Dt.
Krone, das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern;
dem Unteroffizier Karl H ö h ne, Pfarrer in Woldenberg, Kirchenkreis Woldenberg, das
Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schvvertern;
der in russische Gefangenschaft ger/;ltene Pfarrer Kr e t  s c h m e r aus Lauchstaedt,
Kirchenkreis Vvoldenberg, wurde mit Wirkung vom 1. September 1941 nachträglich zum
Oberleutnant befördert; •
der am 17. September 1941 gefallene Pastor Th i m  m aus Wiek, Kirchenkreis Bergen,
wurde mit Wirkung vom 1. September 1941 nachträglich zum Oberleutnant d. R. be-
fördert.

3. A u s  s c h e i d e n a u s  d e m k i r c h 1 i c h e n D i e n s t :
Das Ev. Konsistorium der Provinz Ostpreußen in Königsberg hat uns unter dem 24. ,::i_ 
1943 - K I 2827 III - mitgeteilt, daß dem Pfarrer a. D. Bernhard K reu t z ber g e  r, 
zuletzt angestellt g�wesen im Pfarramte der evangelischen Kirchengemeinden Gr. Pei
sten-Hanshagen im Kirchenkreise Preußisch Eylau, durch rechtskräftiges Disziplinar
urteil die Rechte des geistlichen Standes entzogen worden sind. 
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4. D a n k  u n d  A n e r k e n n ung d e s  E v. · K o n s i s t  o r i u ms i s t  a u s  g e s  pro c h e n
w o r d e n:

Dem Kirchendiener Hermann T i  e d e  in Schönebeck, Kirchenkreis Freienwalde, anläß
lich des Ausscheidens aus dem Kirchendienst für seine der Kirchengemeinde geleisteten 
treuen Dienste. 

5. 0 r g a n  i s t e n p r ü f  u n g :
Am 6. April 1943 haben die Prüfung am Seminar für Kirchenmusik in Stettin-Finken
walde bestanden: Frl. Edith Mangelsdorf aus Stettin, Frl. Karla Knop aus Glowitz, FrL 
Brunhild Krämer aus Siedenbollentin u nd Frl. Elfriede Frey aus Grimmen. 

6. B e r u f e n:
a) Der Hilfsprediger Hugo K r a n z  u s c h, z. Z. bei der Wehrmacht, zum Pfarrer in Bar

nimslow, Kirchenkreis Gartz a. d. 0., zum 1. Oktober 1943.
b) Der Hilfsprediger Bruno H ö h n e, bisher in Trent, Kirchenkreis Bergen, zum Pfarrer

in Beyersdorf, Kirc�enkreis Pyritz, zum 1. September 1943.
c) Der Hilfsprediger Hans Werner S c h u 1 t z in Kolberg, Kirchenkreis Kolberg, zum

Pastor in Quatzow, Kirchenkreis Sc4lawe, zum 1. Oktober 1943.
d) Der Hilfsprediger K r i e n  k e, bisher in Neuwarp, Kirchenkreis Ueckermünde, zum

Pfarrer in Trent, Kirchenkreis Bergen, zum 1. Oktober 1943.
e) Der Hilfsprediger Hans M e i s wi nke 1 aus Magdeburg, zum Pfarrer in Märk. Fried

land, Kirchenkreis Deutsch Krone, zum 1. Oktober 1943.
f) Der Pfarrer Johannes S c h wa rz, bisher in Stralsund St. Marien, Kirchenkreis Stral

sund, zum 2. Pfarrer in Friedeberg, Kirchenkreis Friedeberg, zum 1. Oktober 1943.

S t e 11 e n v e r m i t t 1 u n g. 

(Unter dieser Überschrift geben wir fortlaufend bei uns eingehende Stellengesuche bekannt. Irgend
eine Gewähr für die Persönlichkeit des Gesuchsstellers oder für die seinen Lebenslauf betreffenden Angaben 
übernehmen wir nicht. Kirchengemeinden, die solchen Bewerbungen nähertreten, haben sich mit dem Bewer
ber selbst in Verbindung zu setzen, da die Gesuche von uns den Bewerbern zurückgegeben werden. Vor Ver
gebung der Stellen sind unsere Amtsblattverfügungen vom 3. 2. 1930 - XII - 3176 (Kirchliches Amtsblatt 
Nr. 1, 1930, S. 30) und vom 17. Juli 1933 (Kirchliches Amtsblatt 1933, S. 152) unbedingt zu beachten.) 

a� Organist mit Zeugnis A, im Hauptberuf, sucht hauptamtliche Organistenstelle. An
gebote zu richten an: G. Schneider, Organist, Senftenberg (N.-L.), Kirchplatz 6. 

b) Der Organist Hermann M a g u h n, Quickborn i. Holst., Ellerauerstraße, der durch
den Angriff auf Hamburg seine Organistenstelle verloren hat, sucht Anstellung als Organist 
in einer Stadt Pommerns. Er war von der Hanseatischen Universität für das Universitäts
krankenhaus Hamburg-Eppendorf angestellt und hat diese Tätigkeit von 1920 bis zu den jetzi
gen Ereignissen ausgeübt. Vor dieser Tätigkeit beschäftigte ihn die Markuskirche, Hamburg
Hoheluft, als Organist von 1915-1920. Er ist 51 Jahre alt, verheiratet.und kinderlos. 
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Evangelisches Konsistorium der Provinz Pommern. S t e t  t i n  , den 1. Dezember. 1943. 

(Nr. 76.) Familienforschungen. 

a) Es wird gesucht: Heiratsurkunde des Karl Friedrich Kolti;-owitz, geb. wahrscheinlich
1808 bis 1811 (wo, unbekannt), und der Henriette Koltrowitz, geb. Westphal, geb. etwa
1812 bis 1814 (wo, unbekannt). Dem Ersteinsender zahle für die Urkunde 5 RM.

Gusta v G r a m 1 o w , Stettin 7, Schallehnstr. 23. 

Tgb. K. Nr. 346. 

b) 10 RM. zahle ich für die Ermittlung des richtigen Taufscheins der Louise Dorothea Ul
rike Emilie Ru d o r f f  (Rudorf) - oder von Rudorf? -, vielleicht auch als uneheliches
Kind B r i e t  z k e (oder von Brietzke?) geheißen, geboren angeblich am 11. Juni, viel
leicht auch 7. Juni oder sonst im Juni (vielleicht auch Juli?) des Jahres 1777 oder
jedenfalls sonst in den Jahren 1770 bis 1777 (Landsberg 2. Juni 1771 kommt nicht in
Betracht).

Ro s e n  f e 1 d, Justizrat. Dramburg (Pom.). 
Tgb. K Nr. 349 III. 

c) Ich suche den Taufschein von dem Bäckermeister Karl Friedrich Wilhelm Ne s t ,  geb.
in der Zeit von 1817-1821. Getraut am 15. 12. 1827 in Petershagen, Kreis Kolberg.
Redlin, Stolp (Pom.), Geersstraße 17.

Tgb. K Nr. 480 II. 

d) Wo und wann ist geboren? L Kaspar Heinrich von S c  h ö n'f e 1 d? 2. Friedrich Wilhelm
(v?) Münchow (Müncho, Möncho)? Zu 1. kommen die Jahre 1675 bis 1695, zu 2. die
Jahre 1690 bis 1725 in Frage. Für die Beschaffung der Geburtsurkunden werden je
25 RM. als Prämie ausgesetzt. Fritz-Albert M ü n c h o w, Oberzahlmeister, Le. Art.
Ers.-Abt. 3/Stab, Frankfurt (Oder).

Tgb. K Nr. 482 I. 

e) Wer kann angeben wann und wo Emil Hermann Reinhold G ros s e ,  geb. 4. 10. 1855 in
Rietzig bei Arnswalde, Sohn des Inspektors Hermann August Grosse und der Luise
Karoline, geb. Schmidt, verstorben ist? Vermutlich ist er zwischen 1858 und 1867 in der
Gegend zwischen Arnswalde und Stargard in Pommern verstorben. Unkosten werden
gern erstattet. Galow, Justizinspektor, Nachlaßpfleger nach H. Grosse, Prenzlau (Um.).

Tgb. K Nr. 490 II. 

f) Suche Geburtsurkunde von Amalie Friederike Wilhelmine V o i g t , angeblich geboren
4. 9. 1776 in Heinrichsdorf. Vater: Königlicher Amtmann und Gutsbesitzer in Hein
richsdorf (Kreis Greifenhagen). Dipl.-Ingenieur H. Sehmieder, Berlin-Borsigwalde, Ja
kobsenweg 51-59.

Tgb. K Nr. 592. 

Gedruckt bei F. Hessenland in Stettin. - Redigiert im Büro des Evangelischen Konsistoriums. 
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